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Gemeinsame Empfehlung 
 

nach § 113 Abs. 2 SGB IX zur Inanspruchnahme der Integrations-
fachdienste durch die Rehabilitationsträger, zur Zusammenarbeit und zur 

Finanzierung der Kosten, die dem Integrationsfachdienst bei der  
Wahrnehmung der Aufgaben der Rehabilitationsträger entstehen  

 
(Gemeinsame Empfehlung „Integrationsfachdienste“) 

vom 16.12.2004, zuletzt geändert am 25.06.2009 

 
 

Die Integrationsfachdienste (IFD) stellen ein Beratungs- und Betreuungsangebot zur Unterstützung 

der Arbeitgeber und Arbeitnehmer bereit, das neben die schon vorhandenen Leistungen und eige-

nen Unterstützungsangebote der Vereinbarungspartner zur Teilhabe am Arbeitsleben tritt. 

 

Hierbei werden die IFD Leistungsträger übergreifend tätig. Die Beschäftigungssituation behinderter 

Menschen soll durch einen niederschwelligen Zugang zum IFD und durch dessen Aktivitäten im 

Rahmen der Prävention (§§ 3 und 84 SGB IX) nachhaltig verbessert werden. Ziel dieser Gemein-

samen Empfehlung ist die Schaffung einheitlicher und verbindlicher Kriterien zur Beauftragung, 

Verantwortung und Steuerung sowie zur Finanzierung und bedarfsgerechten Ausstattung der IFD. 

 

 

Hierzu vereinbart die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen 

mit 

 der Bundesagentur für Arbeit, 

 den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung, 

 den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung1 und 

 den Trägern der Kriegsopferversorgung und der Kriegsopferfürsorge 

im Rahmen des Rechts der sozialen Entschädigung bei Gesundheitsschäden 

 

auf der Grundlage des § 113 Abs. 2 i.V.m. § 17 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX nachfolgende Gemeinsame 

Empfehlung. 

 

Nicht Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Nutzung der IFD für schwerbehinderte Menschen im 

Rahmen der Aufgaben nach §§ 104 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und 110 Abs. 2 Nr. 1a und 1b SGB IX. 

 
1 Gilt nicht für die Träger der landwirtschaftlichen Alterskassen 



  

§ 1 
Rechtsgrundlage 

 

(1) IFD sind Dienste Dritter, die nach § 109 SGB IX bei der Durchführung von Maßnahmen zur 

Teilhabe am Arbeitsleben für von Behinderung bedrohte, behinderte und schwerbehinderte 

Menschen beteiligt werden. Sie können nach § 33 Abs. 6 SGB IX von den Rehabilitationsträ-

gern im Rahmen ihrer jeweiligen Aufgabenstellung beauftragt werden. 

 

(2) Die Strukturverantwortung liegt beim Integrationsamt. Dieses legt Näheres zur Beauftragung, 

Zusammenarbeit, fachlichen Leitung, Aufsicht sowie zur Dokumentation, Qualitätssicherung 

und Ergebnisbeobachtung nach einem auf Bundesebene entwickelten Mustervertrag fest. Das 

Integrationsamt schließt mit dem Träger des IFD einen Grundvertrag. Die Verträge sollen im 

Interesse finanzieller Planungssicherheit auf eine Dauer von mindestens drei Jahren abge-

schlossen werden. Die Verantwortung für die Ausführung der Dienstleistung des IFD bleibt 

nach § 111 Abs. 1 Satz 2 SGB IX bei dem für den Einzelfall zuständigen Leistungsträger (Fall-

verantwortung). Die Verantwortung des IFD-Trägers nach § 112 SGB IX bleibt davon unbe-

rührt. 

 

(3) Die Integrationsämter wirken nach § 111 Abs. 5 SGB IX darauf hin, dass die berufsbegleiten-

den und psychosozialen Dienste bei den von ihnen beauftragten IFD konzentriert werden. Alle 

Aufgabenbereiche werden im IFD zu einem Leistungsträger übergreifenden Dienstleistungsan-

gebot für arbeitssuchende und beschäftigte schwerbehinderte und behinderte Menschen, de-

ren Arbeitgeber und deren sonstige Ansprechpartner zusammengefasst. In der Regel soll in 

jedem Bezirk der Agenturen für Arbeit nur ein, alle Aufgabenbereiche und Zielgruppen umfas-

sender, IFD vorgehalten werden. Abweichende Regelungen sind auf Länderebene möglich. 

 

 

§ 2 
Zielgruppen und Aufgaben der IFD 

 

(1) Die IFD beraten, begleiten und unterstützen nach § 109 Abs. 2 - 4 SGB IX arbeitsuchende und 

beschäftigte, besonders betroffene behinderte, schwerbehinderte oder von Behinderung be-

drohte Menschen mit dem Ziel, diese auf geeignete Arbeitsplätze auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt zu vermitteln, Arbeitsverhältnisse zu sichern und damit die Teilhabe am Arbeitsle-

ben nachhaltig zu ermöglichen. 
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(2) Die IFD stehen in Zusammenarbeit mit den Rehabilitationsträgern und Integrationsämtern als 

Ansprechpartner den Arbeitgebern zur Verfügung, um diese zu beraten, über die erforderlichen 

Leistungen zu informieren, den Leistungsbedarf zu klären und bei der Beantragung zu unter-

stützen (§ 110 Abs. 2 Nr. 5 bis 8 SGB IX). 

 

(3) Die IFD beraten Einrichtungen und Dienste der schulischen Bildung, der Krankenbehandlung 

und medizinischen Rehabilitation, der Erbringer von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

sowie deren Klientel und unterstützen frühzeitig bei Übergängen zum allgemeinen Arbeitsmarkt 

(§ 111 Abs. 3 SGB IX). 

 

(4) Die IFD unterstützen die Auftraggeber durch qualifizierte Einschätzungen der Neigungen, der 

Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit, der Motivation und Leistungsbereitschaft der Klienten des 

IFD sowie des Förderbedarfs in Bezug auf notwendige Leistungen nach dem Sozialgesetz-

buch. Die IFD liefern mit fachdienstlichen Stellungnahmen entsprechende Entscheidungshilfen. 

 

 

§ 3 
Aufbau, Ausstattung und Entwicklung 

 

(1) Die Integrationsämter sorgen im Rahmen ihrer Strukturverantwortung dafür, dass das komplet-

te Dienstleistungsangebot nach § 110 SGB IX für alle Personengruppen nach  

§ 109 SGB IX sowie unter Einhaltung der fachlichen Anforderungen nach § 112 SGB IX im 

Sinne des § 17 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX für alle Vereinbarungspartner vorgehalten werden kann. 

 

(2) Im Interesse der Planungssicherheit und bedarfsgerechten Ausstattung der IFD können regio-

nal Beauftragungskontingente zwischen Integrationsamt bzw. Integrationsfachdiensten und 

Rehabilitationsträgern vereinbart werden. Die Rehabilitationsträger beobachten die Entwick-

lung der Bedarfe und werden die IFD entsprechend beauftragen. 

 

 

§ 4 
Beauftragung 

 

(1) Arbeitgeber sowie behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen sollen frühzeitig und 

unbürokratisch Beratung und Hilfestellung erhalten. Dies gilt insbesondere für Übergänge aus 

Maßnahmen der Krankenbehandlung bzw. der medizinischen Rehabilitation zum allgemeinen 

Arbeitsmarkt im Sinne des § 11 SGB IX sowie für entsprechende Übergänge aus schulischen 

Maßnahmen und aus Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. 
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(2) Nimmt ein behinderter, schwerbehinderter oder von Behinderung bzw. Schwerbehinderung 

bedrohter Mensch, ein Arbeitgeber oder eine sonstige Stelle (z.B. Klinik, Arzt, Rehabilitations-

einrichtung oder Schule bzw. Werkstatt für behinderte Menschen) unmittelbar Kontakt mit dem 

IFD auf, erfolgt zunächst eine fachdienstliche Vorabklärung des Anliegens, der Zuständigkeit 

und der Kooperationsmöglichkeiten. 

 

Eine qualifizierte Beratung sowie Integrationsbegleitung des behinderten, schwerbehinderten 

oder von Behinderung bzw. Schwerbehinderung bedrohten Menschen ist nur mit einem Einzel-

fallauftrag des Integrationsamtes oder des Trägers der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-

ben möglich. Näheres zu Art, Umfang und Dauer der Unterstützungsleistung im Einzelfall legen 

die jeweiligen Auftraggeber in Abstimmung mit dem IFD fest. Die Auftraggeber bleiben für die 

Ausführung der Leistung verantwortlich. Das zuständige Integrationsamt erhält eine Mitteilung 

über den Auftrag. 

 

(3) Die Regelungen über die Vorleistungen nach § 102 Abs. 6 Satz 3 und 4 SGB IX bleiben unbe-

rührt. Der vermutlich zuständige Leistungsträger ist umgehend zu unterrichten. 

 

 

§ 5 
Finanzierung 

 

(1) Die IFD werden für die Zielgruppe der schwerbehinderten Menschen durch die Integrationsäm-

ter flächen- und bedarfsdeckend eingerichtet, ausgestattet und nach einheitlichen Kriterien leis-

tungsabhängig finanziert. 

 

(2) Die Nutzung der IFD durch die Integrationsämter für schwerbehinderte Menschen wird aus 

Mitteln der Ausgleichsabgabe finanziert. Die Inanspruchnahme der IFD durch die Rehabilitati-

onsträger nach § 33 Abs. 6 Nr. 8 SGB IX wird dem Integrationsfachdienst pro Einzelfall vergü-

tet. Die Vergütung für den Bereich Berufsbegleitung orientiert sich an den durchschnittlichen 

Fallkosten pro Monat. Für den Bereich Vermittlung wird eine erfolgsabhängige Vergütung ge-

zahlt. 

 

(3) Für die Rehabilitationsträger gilt: 

 

(a) Im Bereich der Berufsbegleitung beträgt die Pauschale im ersten Monat 

550 €. Ab dem zweiten Beauftragungsmonat wird eine Pauschale in Höhe von 275 € pro 

Monat vergütet. Bei einer mehr als fünfmonatigen Beauftragung beträgt die Vergütungs-

pauschale ab dem ersten Monat 275 €. 
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(b) Für den Bereich Vermittlung wird ein monatlicher Grundbetrag in Höhe von 200 € vergütet. 

Bei Abschluss eines Arbeitsvertrages und Aufnahme der Beschäftigung wird zusätzlich ei-

ne einmalige Erfolgsprämie in Höhe von 600 € gezahlt. Nach erfolgreichem Ablauf der Pro-

bezeit wird eine Wiedereingliederungsprämie in Höhe von einmalig 800 € gezahlt. 

 

(c) Für die isolierte Inanspruchnahme besonderer Leistungen, z.B. Einholen einer Stellung-

nahme bei speziellen Behinderungsarten wie Schwerhörigkeit, Blindheit pp., gilt eine Ver-

gütung von 200 € als vereinbart, sofern nicht im Einzelfall vor Inanspruchnahme eine ab-

weichende Regelung getroffen wird. 

 

(d) Die vereinbarte Vergütung wird zum Ende des Beauftragungszeitraumes fällig. Sofern Um-

satzsteuerpflicht nachgewiesen ist, gelten die vorstehenden Beträge als Nettobeträge. Die 

Wiederaufnahme bereits abgeschlossener Fälle erfolgt nur mit Zustimmung des Leistungs-

trägers. 

 

(4) Zwischen Integrationsamt, Integrationsfachdienst und Rehabilitationsträger können abwei-

chende regionale Regelungen über die Zahlungsmodalitäten getroffen werden. 

 

(5) Zur Vermeidung von Leistungen nach § 46 Abs. 4 SGB II können die Agenturen für Arbeit mit 

dem Integrationsfachdienst abweichend von Abs. 3b Satz 2 u. 3 höhere Vergütungen vereinba-

ren. 

 

 

§ 6 
Zusammenarbeit im Landeskoordinierungsausschuss und in den 

Koordinierungsausschüssen 
 

(1) Die Beteiligten auf Landesebene können sich im Rahmen des Landeskoordinierungsaus-

schusses treffen, um alle Fragen zur landesweiten Umsetzung der gemeinsamen Empfehlung 

und zur Entwicklung der IFD zu behandeln. Dies umfasst Fragen zur bedarfsorientierten Beauf-

tragung, zur Zielgruppenpräsenz, zur personellen Ausstattung mit entsprechender behinde-

rungsspezifischer Fachkompetenz, zur Ergebnisbewertung, zur Zielerreichung, zum Förder-

recht und zur gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit. Das Integrationsamt als strukturverantwortli-

cher Auftraggeber lädt ein. Die Verbände behinderter Menschen einerseits sowie die Integrati-

onsfachdienste über deren Vertretungen andererseits sind durch jeweils eine(n) Vertreter(in) 

zu beteiligen. 

 

 6



  

(2) Des weiteren kann zur regionalen Abstimmung und Kooperation mit den Auftraggebern und 

Beteiligten pro IFD ein örtlicher Koordinierungsausschuss eingerichtet werden. 

 

Dieser begleitet insbesondere: 

• die Umsetzung der Gemeinsamen Empfehlung vor Ort, 

• die einheitliche Ausführung von Leistungen zur Teilhabe (insbesondere bei Komplexleistun-

gen), 

• die Auslastung des IFD, 

• die Sicherung des niederschwelligen Zugangs zum IFD und 

• die Beurteilung der Ergebnisse und der Zielerreichung. 

 
 

§ 7 
Dokumentation, Berichtswesen und Statistik 

 

(1) Die Falldokumentation soll nach einheitlichen Kriterien erfolgen. Die Integrationsämter führen 

das einheitliche Dokumentationssystem „Klientenverwaltung Integrationsfachdienste (KLIFD)“ 

bei allen IFD ein. 

 

(2) Der IFD dokumentiert alle wesentlichen Inhalte seiner Tätigkeit und erfasst die notwendigen 

personenbezogenen Daten der behinderten Menschen, für die er tätig wird. 

Ebenso erfasst er die Betriebe und sonstigen Kooperationspartner, mit denen er zusammenar-

beitet. Zur Beauftragung im Einzelfall sind Betreuungsmitteilungen, Zwischen- und Abschluss-

berichte erforderlich. 

 

(3) Daneben berichtet der IFD jährlich über seine Arbeit zusammenfassend. Dabei erläutert er aus 

seiner Sicht das Arbeitsergebnis zielgruppenspezifisch sowie nach Geschlechtern getrennt und 

beschreibt die Entwicklung der regionalen Zusammenarbeit gemäß § 114 SGB IX. 

 

 

§ 8 
Qualitätssicherung 

 

(1) Für die Qualitätssicherung gilt die Gemeinsame Empfehlung nach § 20 SGB IX in der jeweils 

gültigen Fassung. 
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(2) Das von der BIH in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, den Trä-

gern der beruflichen Rehabilitation und der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Be-

schäftigung entwickelte System für Qualitätsmanagement und -sicherung (KASSYS) wird ein-

geführt . Es regelt verbindliche Vorgaben für die Arbeit der beauftragten Dienste zur Struktur-, 

Prozess- und Ergebnisqualität, zum Berichtswesen, zum Dokumentationsverfahren und zur 

Überprüfung der Qualität der Leistungserbringung. 

 

 

§ 9 
Datenschutz 

 

(1) Die IFD sind nach §§ 35 SGB I und 130 SGB IX verpflichtet, die datenschutzrechtlichen Be-

stimmungen einzuhalten. Dabei sind insbesondere nur Daten zu erheben, die für die Teilhabe 

am Arbeitsleben der Betroffenen erforderlich sind. Persönliche und medizinische Daten von 

behinderten Menschen dürfen ohne deren Einwilligung nicht von den IFD gegenüber Personen 

oder Institutionen, die nicht unmittelbar an dem Eingliederungsprozess beteiligt sind, bekannt 

gegeben werden. Auf die Voraussetzungen des § 76 SGB X wird besonders hingewiesen. 

 

 Die IFD verpflichten sich, die zu betreuenden behinderten Menschen darüber zu informieren, 

welche personenbezogenen Daten erhoben und verarbeitet werden. 

 

(2) Die Nutzer der IFD nach § 2 sind zur Beauftragung und zum Sozialdatenschutz durch die IFD 

zu Beginn der Zusammenarbeit aufzuklären. Ein entsprechendes Merkblatt zur Beauftragung 

und zum Sozialdatenschutz ist auszuhändigen. Der Erhalt und die Erläuterung dieses Merk-

blattes ist von den Nutzern nach § 2 Abs. 1 zu bestätigen und vom IFD entsprechend zu do-

kumentieren. 

 

(3) Die IFD haben die Betriebs- und Geschäftsdaten von Rehabilitationsträgern und Unternehmen, 

die im Rahmen der Aufgabenerledigung bekannt werden, geheim zu halten. 

 

(4) Der Träger haftet für seine Mitarbeiter und Beauftragten hinsichtlich der Einhaltung der daten-

schutzrechtlichen Vorschriften. Die Mitarbeiter sind über ihre Pflichten nach §§ 67 ff SGB X zu 

belehren. Die erfolgte Belehrung der Mitarbeiter des IFD über ihre Pflichten ist zu dokumentie-

ren. 
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§ 10 
Geltungsdauer 

 

(1) Die Gemeinsame Empfehlung tritt zum 01. Oktober 2009 in Kraft. Sie ersetzt die seit dem 

01.04.2005 gültige Gemeinsame Empfehlung. Diese Gemeinsame Empfehlung gilt nur für neu 

bewilligte Fälle ab Inkrafttreten der Gemeinsamen Empfehlung. 

 

(2) Die Vereinbarungspartner werden auf Ebene der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 

in angemessenen Zeitabständen unter Einbeziehung der Verbände behinderter Menschen ein-

schließlich der Verbände der freien Wohlfahrtspflege, der Selbsthilfegruppen und der Interes-

senvertretung behinderter Frauen sowie der für die Wahrnehmung der Interessen der ambu-

lanten und stationären Rehabilitationseinrichtungen auf Bundesebene maßgeblichen Spitzen-

verbände prüfen, ob die Vereinbarung aufgrund zwischenzeitlich gewonnener Erfahrungen 

verbessert oder wesentlich veränderten Verhältnissen angepasst werden muss. Für diesen Fall 

erklären die Vereinbarungspartner ihre Bereitschaft, unverzüglich an der Überarbeitung einer 

entsprechenden zu ändernden gemeinsamen Empfehlung mitzuwirken. 
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